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Text 

ARTIKEL 128 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

(1) Dieses Kapitel gilt für die Ausarbeitung, Annahme und Anwendung durch jede Vertragspartei 
von Normen, technischen Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren im Sinne des TBT-
Übereinkommens, die sich auf den Warenhandel zwischen den Vertragsparteien auswirken oder 
auswirken könnten. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 gilt dieses Kapitel weder für gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen im Sinne des Anhangs A des Übereinkommens über die 
Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen in Anhang 1A des 
WTO-Übereinkommens (im Folgenden „SPS-Übereinkommen“) noch für Einkaufsspezifikationen, die 
von den Behörden für die eigenen Produktions- oder Verbrauchszwecke erstellt werden. 

(3) Für die Zwecke dieses Kapitels gelten die Begriffsbestimmungen in Anhang 1 des TBT-
Übereinkommens. 
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